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Vorblatt 

Ziel(e) 
 
- Verbesserung der Deutschförderung für außerordentliche SchülerInnen durch die Bildung von 

Deutschförderklassen und Deutschförderkursen 
- Zielgruppenspezifische und treffsichere Gestaltung der Deutschfördermaßnahmen 
- Festlegung der Deutsch-Kompetenz als Schulreifekriterium 
- Optimierung der Oberstufe 
- Sicherstellung der Erfüllung der Schulpflicht 
 

Inhalt 
 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n): 
 
- Entwicklung von Lehrplänen für die Deutschförderklassen 
- Objektive und transparente Feststellung des außerordentlichen Status bzw. in weiterer Folge des 

Ausmaßes der Deutschförderung 
- Zwischenevaluierung der Neuen Oberstufe 
- Schaffung klarer Sanktionsmechanismen bei Schulpflichtverletzungen 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte: 
 
Durch die Einführung von Deutschförderklassen und Deutschförderkursen ergibt sich gegenüber den 
derzeit geführten Sprachstartgruppen und Sprachförderkursen kein Mehrbedarf. 
 
Auswirkungen auf Kinder und Jugend: 
Die Einführung von Deutschförderklassen und Deutschförderkursen erleichtert den Zugang zur Bildung 
für Kinder und Jugendliche mit Deutschförderbedarf. 
 
In den weiteren Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen 
Auswirkungen auf. 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union. 
 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Keine 
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Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

Einrichtung von Deutschförderklassen und Deutschförderkursen 

Änderung des Schulunterrichtsgesetzes und des Schulorganisationsgesetzes hinsichtlich 
der Neuen Oberstufe 

Änderung des Schulpflichtgesetzes hinsichtlich der Vermeidung von 
Schulpflichtverletzungen 

 
Einbringende Stelle: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

Vorhabensart: Bundesgesetz 
Laufendes Finanzjahr: 2018 

Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2018 

 
Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 
 
Das Vorhaben trägt zur Maßnahme „Ausbau und qualitative Verbesserung von Maßnahmen zur 
Integration von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund“ für das Wirkungsziel 
„Verbesserung der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im Bildungswesen“ der Untergliederung 30 
Bildung im Bundesvoranschlag des Jahres 2018 bei. 
Das Vorhaben trägt dem Wirkungsziel „Verbesserung der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im 
Bildungswesen“ der Untergliederung 30 Bildung im Bundesvoranschlag des Jahres 2018 bei. 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
- Ergebnisse der Bildungsstandards-Testungen sowie von internationalen Vergleichsstudien weisen aus, 
dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund bzw. mit anderen Erstsprachen als Deutsch 
schwächere Ergebnisse erzielen als Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Erstsprache. Um in 
weiterer Folge sicherzustellen, dass diese Kinder und Jugendlichen über ausreichende Kompetenzen in 
den Schlüsselkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen verfügen, um entsprechende 
Bildungsabschlüsse zu erreichen, am sozialen Leben angemessen teilnehmen und am Arbeitsmarkt 
langfristig bestehen zu können, soll die Deutschförderung für diese Zielgruppe neu ausgerichtet werden. 
- Die Umsetzung der neuen Oberstufe ist ein umfangreiches Projekt: Alle Lehrpläne müssen auf 
Semesterlehrpläne umgestellt werden, die Schüler/innenverwaltung muss EDV-gestützt ablaufen und die 
unterschiedlichen Lernpfade berücksichtigen, die unterstützenden Begleitmaßnahmen müssen 
eingerichtet werden, und die unterschiedlichen Semestermodule müssen gezielt verwaltet werden. Bei 
einer so großen Umstellung der Unterrichtsorganisation vor Ort kann es zu Unsicherheiten bei der 
Einführung kommen. Mit dem Schulrechtsänderungsgesetz 2016 wurde die Möglichkeit geschaffen, den 
Beginn der Neuen Oberstufe für einzelne Schulstandorte für zwei Jahre aufzuschieben. In der 
Zwischenzeit hat sich gezeigt, dass an den Schulen weiterhin Unklarheiten und Unsicherheiten bei der 
Anwendung der neuen Bestimmungen bestehen. 
- Schulpflichtverletzungen können für den Bildungsverlauf von jungen Menschen negative Auswirkungen 
haben. Zu diesem Zweck wurde im Jahr 2013 ein „Fünf-Stufen-Plan“ zur Sicherstellung der Erfüllung der 
Schulpflicht gesetzlich vorgesehen. Nach pädagogischer Unterstützung durch inner- und außerschulische 
Beratungssysteme ist als letzte Stufe die Verhängung einer Verwaltungsstrafe vorgesehen. Dieser „Fünf-
Stufen-Plan“ hat sich in der Praxis als sehr aufwändig und im Hinblick auf die lange Dauer der jährlich 
rund 2.500 Verfahren als nicht effizient erwiesen. 
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Nullszenario und allfällige Alternativen 
Würden keine Maßnahmen zur Neuausrichtung der Deutschförderung gesetzt werden, würde dies eine 
Verschlechterung der Bildungschancen der betroffenen Kinder und Jugendlichen zur Folge haben. 
Zur Realisierung der einzelnen Vorhaben bestehen daher keine Alternativen. 
 

Interne Evaluierung 
 
Zeitpunkt der internen Evaluierung: 2023 
Evaluierungsunterlagen und -methode: Evaluierungsdaten (SchülerInnenzahlen, Gruppenzahlen, 
eingesetzte Ressourcen) wurden bereits für die Sprachstartgruppen und Sprachförderklassen gesammelt. 
Künftig können auch die Ergebnisse der standardisierten Testverfahren herangezogen werden. 
 

Ziele 
 
Ziel 1: Verbesserung der Deutschförderung für außerordentliche SchülerInnen durch die Bildung 
von Deutschförderklassen und Deutschförderkursen 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 
Bislang wurden außerordentliche SchülerInnen in 
Regelklassen unterrichtet, wobei sie für max. 2 
Jahre im Ausmaß von 11 Stunden an integrativen 
Sprachförderkursen bzw. unterrichtsparallelen 
Sprachstartgruppen teilnahmen. 

Alle außerordentlichen SchülerInnen werden je 
nach Kompetenzniveau in der Unterrichtssprache 
Deutsch für max. 4 Semester in einer 
Deutschförderklasse (Anzahl der Deutsch-Stunden 
beträgt auf der Primarstufe 15, auf der 
Sekundarstufe I 20) oder – sofern die 
Mindestgröße für die Bildung einer 
Deutschförderklasse nicht erreicht wird – in einem 
unterrichtsparallelen Deutschförderkurs (6 
Stunden) unterrichtet. Falls im Anschluss an die 
Deutschförderklasse bzw. den Deutschförderkurs 
noch Förderbedarf besteht, so können die 
außerordentlichen SchülerInnen einen 
Deutschförderkurs im Ausmaß von 6 
Wochenstunden besuchen. 

 
Ziel 2: Zielgruppenspezifische und treffsichere Gestaltung der Deutschfördermaßnahmen 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 
Derzeit stehen für außerordentliche SchülerInnen 
11 Wochenstunden 
Sprachförderkurs/Sprachstartgruppe zur 
Verfügung. Eine weitere kompetenzbasierte 
Differenzierung der Fördermaßnahmen findet 
derzeit nicht statt. 

Zum Zeitpunkt der Evaluierung liegen je nach 
Kompetenzniveau der außerordentlichen 
SchülerInnen zwei Fördermaßnahmen vor 
(Deutschförderklasse, Deutschförderkurs). 
Darüber hinaus wird semesterweise auf Basis eines 
standardisierten Verfahrens überprüft, ob die 
aktuelle Fördermaßnahme passend ist oder es zu 
einer Überführung in eine nächste Maßnahme 
bzw. den ordentlichen Status kommen soll. 

 
Ziel 3: Festlegung der Deutsch-Kompetenz als Schulreifekriterium 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
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Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 
Derzeit werden Schülerinnen und Schüler, die 
grundsätzlich schulreif sind, aber über eine 
mangelnde Kenntnis der Unterrichtssprache 
verfügen, gemäß § 4 Abs. 2 lit. a oder Abs. 5 
SchUG als außerordentliche Schülerinnen und 
Schüler aufgenommen und gemäß § 8e SchOG im 
Rahmen von 
Sprachförderkursen/Sprachstartgruppen so 
gefördert, dass sie im Anschluss dem Unterricht 
der betreffenden Schulstufe als ordentliche 
Schülerinnen und Schüler folgen können. 

Zum Zeitpunkt der Evaluierung werden 
Schülerinnen und Schüler, die über keine oder 
äußerst mangelhafte Kenntnis der 
Unterrichtssprache verfügen, als nicht schulreif 
eingestuft und einer Deutschförderklasse 
zugewiesen. 
Schülerinnen und Schüler, die über mangelnde 
Kenntnis der Unterrichtssprache verfügen, werden 
als schulreif mit außerordentlichem Status 
eingestuft und einem Deutschförderkurs 
zugewiesen. 

 
Ziel 4: Optimierung der Oberstufe 
 
Beschreibung des Ziels: 
Die Organisation der Neuen Oberstufe entspricht den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler sowie 
der Lehrpersonen. 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 
Diffuse Rückmeldungen aus dem System 
hinsichtlich Anpassungsbedarf der Neuen 
Oberstufe 

Eine fundierte Grundlage für die Optimierung der 
Neuen Oberstufe liegt vor 

 
Ziel 5: Sicherstellung der Erfüllung der Schulpflicht 
 
Beschreibung des Ziels: 
Schülerinnen und Schüler nehmen ihre Schulpflicht wahr. 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 
Administrativ aufwändiger 5-Stufen-Plan Klare Sanktionsmechanismen 
 

Maßnahmen 
 
Maßnahme 1: Entwicklung von Lehrplänen für die Deutschförderklassen 
Beschreibung der Maßnahme: 
Für die neu einzurichtenden Deutschförderklassen sind Lehrpläne zu entwickeln, die auf die Dauer von 
einem Semester ausgerichtet sind. Diese Lehrpläne sind für 4-Jahres-Blöcke zu erlassen – also für die 
Grundschule (1. bis 4. Schulstufe) und die Sekundarstufe I (5. – 8. Schulstufe). Das Ausmaß der Deutsch-
Stunden soll in der Grundschule 15 Stunden, in der Sekundarstufe I 20 Stunden betragen. 
 
Umsetzung von Ziel 1, 2 
 
Maßnahme 2: Objektive und transparente Feststellung des außerordentlichen Status bzw. in 
weiterer Folge des Ausmaßes der Deutschförderung 
Beschreibung der Maßnahme: 
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Zur standardisierten Feststellung des außerordentlichen Status sowie in weiterer Folge zur Zuweisung zu 
einer spezifischen Fördermaßnahme (Deutschförderklasse oder Deutschförderkurs) wird ein bundesweit 
einheitliches standardisiertes Sprachstandsfeststellungsinstrument entwickelt. 
Dieses Verfahren ist bei der Aufnahme in der Schule sowie in weiterer Folge jeweils am Ende eines 
Semesters durchzuführen, so dass eine objektive und transparente Entscheidung über die Aufnahme sowie 
den Verbleib in der Maßnahme bzw. Überführung in die nächste Fördermaßnahme oder den ordentlichen 
Status getroffen werden kann. 
 
Umsetzung von Ziel 1, 2, 3 
 
Maßnahme 3: Zwischenevaluierung der Neuen Oberstufe 
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Möglichkeit des Aufschiebens des Beginns der Neuen Oberstufe wird um zwei weitere Jahre bis 
spätestens 01.09.2021 verlängert. Weiters wird es Schulen, die die Neue Oberstufe bereits umgesetzt 
haben, ermöglicht, von der neuen Rechtslage auf die zuvor geltende Rechtslage umzustellen. Bis Ende 
2019 wird anhand der bestehenden Neuen Oberstufen eine Evaluierung durchgeführt, um für alle Schulen 
bis 01.09.2021 optimierte rechtliche Rahmenbedingungen bereitzustellen. 
 
Umsetzung von Ziel 4 
 
Maßnahme 4: Schaffung klarer Sanktionsmechanismen bei Schulpflichtverletzungen 
Beschreibung der Maßnahme: 
Ermächtigung der Schulleitung oder einer von dieser beauftragten Person zur Setzung effektiver sowie 
spezialpräventiver Sofortmaßnahmen (insbesondere Verwarnung) 
Verhängung einer Verwaltungsstrafe bei ungerechtfertigtem Fernbleiben vom Unterricht an mehr als drei 
Schultagen oder je nach konkreter Situation bei (zeitlich) geringerer, aber schwerwiegender 
Schulpflichtverletzung, der eine gezielte Maßnahme/Verwarnung vorangegangen ist 
Festlegung einer generalpräventiven Mindestverwaltungsstrafe von 110 Euro 
 
Umsetzung von Ziel 5 
 

Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen für alle Gebietskörperschaften und Sozialversicherungsträger 
 
Finanzielle Auswirkungen für den Bund 
 
– Ergebnishaushalt 
 
Die Einrichtung von Deutschförderklassen und -kursen bedingt zusätzlichen Lehrpersonalaufwand. Im 
Bundesfinanzrahmen ist die Bedeckung von Sprachstartgruppen und Sprachförderkursen vorgesehen. Die 
gegenständliche Maßnahme findet darin Deckung. 
 
Finanzielle Auswirkungen für die Länder 
 
– Kostenmäßige Auswirkungen 
 
Der Bund ersetzt den Ländern den Personalaufwand für Landeslehrpersonen gemäß § 4 FAG 2017. 
 
Aus dem Vorhaben ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für Gemeinden und 
Sozialversicherungsträger. 
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Auswirkungen auf Kinder und Jugend 
 
Auswirkungen auf den Zugang von Kindern zu Bildung und das Erreichen eines Bildungsziels 
Die Deutschfördermaßnahmen (Deutschförderklassen und Deutschförderkurse) richten sich an all jene 
SchülerInnen, die über keine ausreichenden Deutsch-Kenntnisse verfügen, um dem Unterricht folgen zu 
können. 
Die zu setzenden Deutschfördermaßnahmen sollen daher die schulischen Startchancen und damit im 
Sinne der Chancengerechtigkeit auch entscheidend die Bildungs- und Berufschancen dieser Zielgruppe 
sicherstellen. 
 
Quantitative Auswirkungen auf die Betreuung und Bildung von Kindern 
 
Betroffene Gruppe Anzahl der Betroffenen Quelle/Erläuterung 
außerordentliche SchülerInnen 35.000 Daten BMBWF 
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